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Ihre Anfrage beantworte ich wie folgt: 

 

01 

Auf welcher rechtlichen Basis dürfen Träger von Kindertageseinrichtungen 

zusätzlich zum monatlichen Elternbeitrag (Benutzungsentgelt) und den Ver-

pflegungsgebühren noch Bereitstellungskosten für die Essenausgabe berech-

nen? 

 

02 

Dürfen diese Bereitstellungskosten tatsächlich für jeden Öffnungstag, unab-

hängig von der Anwesenheit der Kinder erhoben werden? 

 

03 

War diese Vorgehensweise des Trägerwerkes "Soziale Dienste in Thüringen 

GmbH" (Kündigung und Angebot zum Neuvertrag mit mehr als einer Verdop-

pelung der Zusatzbeiträge) mit der Erfurter Stadtverwaltung abgestimmt und 

rechtskonform? 
 

Die freien Träger sind rechtlich selbständig und handeln grundsätzlich im 

eigenen Ermessen und auf eigene Verantwortung. Dabei haben sie die gesetz-

lichen Rahmenbedingungen einzuhalten. Gem. § 20 Abs. 2 ThürKitaG können 

die Kosten der Verpflegung neben den Elternbeiträgen gesondert berechnet 

werden. Vorgaben wie dies erfolgt, bestehen nicht. 

Die Stadt erhebt für jeden Betreuungstag, an dem das Kind die Einrichtung 

besucht, einen Tagessatz für die Verpflegung. Mehrere freie Träger erheben 

hingegen neben einem Tagessatz auch monatliche Pauschalbeträge. Insge-

samt muss der Träger mit den Einnahmen den gesamten Aufwand für die Ver-

pflegung decken. 

Gem. § 10 Abs. 3 ThürKitaG bedürfen Entscheidungen der Träger, "die die El-

tern in finanzieller Hinsicht außerhalb der regelmäßigen Elternbeiträge be-

rühren" der Zustimmung durch den Elternbeirat. Hierzu zählt insbesondere 

die Verpflegung in der Einrichtung. 

Der Oberbürgermeister 
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Sehr geehrter Herr Stassny, Erfurt,  
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Eine Abstimmung mit der Stadtverwaltung bei der Änderung der Verpflegung durch den freien 

Träger oder der Erhöhung des Essengeldes ist nicht vorgeschrieben. Rechtskonform ist eine sol-

che Entscheidung jedoch nur, sofern der Elternbeirat entsprechend beteiligt wurde. 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

 

 

Andreas Bausewein 
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